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6Ob207/71

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1968

Norm

ABGB §1151 IV

ABGB §1165

RatenG §1 Abs2

Rechtssatz

Der Vertrag über die Teilnahme an einem Fernkurs ist auch dann, wenn die Lehrhefte dem Kursteilnehmer ins

Eigentum überlassen werden, ein Vertrag eigener Art; auf ihn sind die Bestimmungen des RatenG daher nicht

anwendbar.

Entscheidungstexte

1 Ob 305/68

Entscheidungstext OGH 19.12.1968 1 Ob 305/68

Veröff: EvBl 1969/215 S 322 = SZ 41/186

6 Ob 207/71

Entscheidungstext OGH 15.09.1971 6 Ob 207/71

Vgl auch; Beisatz: Hier: In 24 monatlich erfolgenden und zahlbaren Teillieferungen übermitteltes Zeichenlehrwerk

und Mallehrwerk eines Fernkursinstitutes; keine Anwendung des RatenG, weil keine Vorleistung des Verkäufers.

(T1) Veröff: HS 8357
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